Gemeindeverwaltung Heddesheim 

Bauamt  -

Fritz Kessler Platz 1

68542 Heddesheim

Einspruch gegen den Bebauungsplan „Nördlich der Benzstraße“ 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lege ich Widerspruch ein gegen den zur Offenlage ausliegenden Bebauungsplan 

„Nördlich der Benzstraße“

Mein Einspruch richtet sich gegen das Vorhaben insgesamt aber besonders gegen die vorgelegten Verkehrsgutachten als Grundlage von Entscheidungen von Gemeinderat und Verwaltung im Hinblick auf die Verwirklichung dieses Bebauungsplanes.

Begründung des Widerspruches

Die Anlage von Kreisverkehrsplätzen (KVP) unterliegt nach Merkblatt für kleine Kreisverkehrsplätze (KVP) der FGSV von 2006 „Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren [FGSV-Nr. 242]“, sowie RAS-K-1 - Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Knotenpunkte (RAS K) Abschnitt 1: Plangleiche Knotenpunkte [FGSV-Nr. 297/1] und  RAS-L - Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Linienführung [FGSV-Nr. 296], bestimmten planerischen Grundsätzen und Leitlinien. 
Der Hirschberger und der Heddesheimer KVP verstoßen im wesentlichen gegen folgende dieser Leitgedanken: Beide sind zu klein und gehören daher nicht in ein Gewerbegebiet; KVP sollen gleichrangige Straßen anbinden, das ist bei der L541 und den Zufahrtsstraßen zu einem Gewerbegebiet nicht gegeben. Die direkte Anbindung des Hirschberger Kreisels (Einfahrt in Richtung Heidelberg und Ausfahrt kommend aus Richtung Weinheim) als Zubringer zur A5 ist ebenfalls ungeeignet. KVP sind zur Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten ungeeignet; beide KVP haben daher die falsche Fahrgeometrie; die falsche Fahrgeometrie verschärft das bekannte Problem linksabbiegender LKW und ihrer Verkehrsbehindernden Wirkung; mit nur 550m Abstand voneinander liegen sie auf einer Landesstraße zu nahe beieinander. 

Die Funktion im Zusammenspiel der beiden genannten Verkehrsknotenpunkte wird in den vorliegenden Gutachten in nicht ausreichendem Maß berücksichtigt. 

Die vorgelegten Gutachten können daher unmöglich zu dem Ergebnis kommen, dass die fraglichen Kreisverkehre leistungsfähig genug seien. 

Daher lege ich Einspruch gegen das Bebauungsplanverfahren „nördlich der Benzstrasse“ in Heddesheim ein. 
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Vorname, Name: …………………………………………………………………………………… 

Straße, Hausnr.: ……………………………………………………………………………………. 

Postleitzahl, Ort: ……………………………………………………………………………………. 

Datum, Unterschrift …………………………………………………………………………………..

